
 
 

 
Erhöhung der MWST Steuersätze per 1. Januar 2024 
 
Vom 01.01.2024 bis 31.12.2030 wird die MWST zugunsten der AHV wie folgt erhöht: 
 
Normalsteuersatz  von 7.7% + 0.4% auf 8.1% 
Reduzierter Satz von 2.5% + 0.1% auf 2.6% 
Sondersatz von 3.7% + 0.1% auf 3.8% 
 
Massgebend für den anwendbaren Steuersatz ist der Zeitpunkt oder Zeitraum der 
Leistungserbringung. 
 
Nicht massgebend sind: 
 
- der Zeitpunkt der Rechnungsstellung 
- der Zeitpunkt der Zahlung 
 
Als Zeitpunkt bzw. Zeitraum der Leistungserbringung gilt: 
 
bei Bauleistungen (und sonstigen werkvertraglichen Lieferungen) 
→ die Arbeitsausführung am Bauwerk z.B. Montage  
  (für den Übergang zu den neuen Steuersätzen ist es wichtig, dass  
 angefangen Arbeiten korrekt mit Teilzahlungsgesuchen abgegrenzt  
 werden) 
 
bei sonstigen Lieferungen 
→ der Zeitpunkt der Verschaffung oder Übertragung der wirtschaftlichen  
 Verfügungsmacht über den Gegenstand 
 
bei Dienstleistungen 
→ der Zeitpunkt der tatsächlichen Leistungserbringung 
 
Werden Leistungen teilweise vor und teilweise nach der Satzerhöhung erbracht, ist 
grundsätzlich eine Aufteilung des Entgelts pro rata temporis auf den bisherigen und 
den neuen Steuersatz vorzunehmen. 
 
Beispiel Wartungsvertrag vom 1. Oktober 2023 bis 31. März 2024 
 
Rechnung 
Periode 01.10.2023 – 31.12.2023 CHF 500.-  zzgl. 7.7% MWST (CHF 38.50) 
Periode 01.01.2024 – 31.03.2024 CHF 500.- zzgl. 8.1% MWST (CHF 40.50) 
Total CHF 1‘079.- inkl. MWST 



 
 

 
Erhöhung der MWST Saldosteuersätze per 1. Januar 2024 
 
Die Erhöhung der Steuersätze führt zu einer entsprechenden Anpassung der 
Saldosteuersätze. 
 

Saldosteuersätze bis 31.12.2023 Saldosteuersätze ab 01.01.2024 

0,1 % 0,1 % 

0,6% 0,6 % 

1,2% 1,3 % 

2,0 % 2,1 % 

2,8 % 3,0 % 

3,5 % 3,7 % 

4,3 % 4,5 % 

5,1 % 5,3% 

5,9 % 6,2 % 

6,5% 6,8 % 

 
 
Die Umsatzgrenze und die Steuerzahllast für die Anwendung der 
Saldosteuersatzmethode wird wie folgt angepasst: 
 

 bis 31.12.2023 ab 01.01.2024 

Umsatzgrenze für die 
Anwendung der 
Saldosteuersatzmethode 

CHF 5‘005‘000.00 CHF 5‘024‘000.00 

Steuerzahllast für die 
Anwendung der 
Saldosteuersatzmethode 

CHF    103‘000.00 CHF    108‘000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
Sie erreichen uns unter der Nummer 044 533 57 70. 
 
www.frehnertreuhand.ch / Herbst 2023 


